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Sachverhalt und Antrãge 

I. 	Die am 13. Dezember 1984 angemeldete und am 
21. August 1985 veröffentlichte europäische Patent-
anmeldung Nr. 84 115 365.3 wurde durch Entscheidung der 
Prüfungsabteilung vom 14. November 1988 zurückgewiesen. 

II. 	In der Entscheidung koinint die Prüfungsabteilung zu dein 
Ergebnis, daB die Lehre nach dem am 23. Juni 1988 
eingegangenen Anspruch 1 aufgrund des Standes der Technik 
nach den Druckschriften 

(Dl) DE-A-2 951 005 
GB-A-2 044 225 
FR-A-2 500 411 

(D6) DE-C-1 272 816 

nicht als erfinderisch angesehen werden könne, nachdem 
eine funktionelle Wechselwirkung der für sich bekannten 
Teilmerkmale des Anspruchs weder den ursprünglichen 
Anmeldungsunterlagen zu entnehxnen sei noch im Laufe des 
Prüfungsverfahrens dargelegt wurde. Es sei ursprünglich 
auch nicht of fenbart, wie durch die beanspruchte Lehre die 
zweite, den Raumbedarf des Behàlters im ungefüllten 
Zustand betreffende Teilaufgabe gelost werden känne. Die 
später hierzu geltend gemachte Möglichkeit des 
Flachdrückens der gewickelten Mantei-Hülse ginge über den 
Inhalt der ursprunglichen Unterlagen hinaus, so daB dieser 
Teilaspekt von Aufgabe und Läsung nicht berücksichtigt 
werden kónne. 

III. 	Am 24. Dezernber 1988 hat die Arimelderin (Beschwerde- 
führerin) gegen diese Entscheidung unter rechtzeitiger 
Bezahiung der Gebühr Beschwerde eingelegt. 

. . ./ . . S 
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In der am 25. Februar 1989 eingegangenen Beschwerde- 

begründung vertrat die BeschwerdefUhrerin die Auffassung, 

daB erst durch das Zusainmenwirken aller Anspruchsrnerkrnale 

die Lósung der gesteliten Aufgabe erinóglicht werde und daB 

zusãtzlich zur Heranziehung einer Vielzahl von 

Druckschriften eine eigenstãndige erfinderische Tätigkeit 

nãtig gewesen sei, urn zurn Gegenstand des Anspruchs 1 zu 

gelangen. 

Auf eine Mitteilung gemaB Artikel 110 (2) EPU der Karnmer 
vom 15. Dezember 1989 hat die Beschwerdeführerin am 
17. Februar 1990 neue Ansprüche 1 bis 4 und eine angepaBte 
Beschreibungseinleitung mit den Seiten 1, 2 und 2 a 
eingereicht und am 25. Februar 1991 in einer telefonischer 

Rücksprache ihr Einverständnis mit zusätzlichen Anderungen 

im Anspruch 1 und auf Seite 2 der Beschreibung erklärt. 

Sie beantragt die Erteilung eines Patents aufgrund der im 

obigen Sinne geänderten Unterlagen. 

Der geltende Anspruch 1 hat folgenden Wortlaut: 

"Zylindrischer Behálter mit einem deckelseitigen 

Verschlu8teil (7) mit Abgabeãffnung (13) und einem 

kolbenartig ausgebildeten bodenseitigen VerschluBteil (4) 

sowie einer aus einem flachliegenden rechteckigen 

Zuschnitt aus Karton oder dergleichen gewickelten Mantel- 

Hülse (6), in deren beide Endabschnitte die beiden 

VerschluBteile eingesetzt sind, die mit ihrem Mantel an 

der Innenseite der Endabschnitte der Mantel-Hülse anliegen 

und von denen das bodenseitige Verschlu6teil einen U-

förmnigen Randabschnitt (23) aufweist, in weichen der freie 

Rand der Mantel-Hülse eingreift, wobei das auBenhiegende 

Tell des U-fôrmlgen Randabschnittes mit der AuBenseite der 

Mantel-Hülse verklebt oder versiegelt ist und wobei am 

Scheitel des U-färmigen Randabschnittes eine Sollbruch- 
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3 	 T 214/89 

linie (24) vorgesehen ist, weiche sichiber den gesamten - - 

Umfang des Randabschnittes erstreckt, dadurch gekenn-

zeichnet, daB die Mantel-Hülse (6) mit einer Lãngsnaht (9) 

verschlossen ist, daB die beiden Endabschnitte des 

Behältermantels (6) konisch aufgeweitet sind und daB auch 

das deckelseitige VerschluBteil (7) einen U-förmigen 

Randabschnitt (11) aufweist, in weichen der freie Rand der 

Mantel-Hülse (6) eingreift und dessen auBenhiegender Teil 

mit der Aui3enseite der Mantelhülse verklebt oder 

versiegelt ist." 

Die Unteranspruche 2 bis 4 betreffen bevorzugte 

Ausführungen der Vorrichtung nach dem Anspruch 1. 

Entscheidungsgrunde 

Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 bis 108 sowie 

der Regel 64 EPU und ist zulàssig. 

Formale Zulassigkeit der Unterlagen 

2.1 	Anderungen 

Der geltende Anspruch 1 unterscheidet sich vom 

ursprünghichen Anspruch 1 ahlein durch die Umgruppierung 

einer ansonsten unverànderten Teilmerkmale bezüghich ds 

Oberbegriffs und des kennzeichnenden Teils des Anspruchs. 

Die Unteransprüche 2 bis 4 entsprechen den ursprünglichen 

Ansprüchen 2 bis 4. 

Die 'Anderungen der Beschreibungseinleitung betreffen im 

wesenthichen die Würdigung des Standes der Technik nach 

den Druckschriften (D2) und (D6), die Anpassung an den 

Wortlaut des geltenden Anspruchs 1 und die zwei 

zusâtzhichen Wirkungsangaben auf Seite 2, 4. und 5. Absatz 

der geltenden Beschreibung, die sich mit 
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1) 	einer gewissen Stabilisierung des dünnen Behãiter- 
mantels durch seine konisch aufgeweiteten 

Endabschnitte, und 

ii) mit der Erhaltung der Dichtigkeit beim weiteren 

Einpressen des bodenseitigen VerschluBteils in den 

Behälter und beim Auspressen des Füllgutes infolge 

des weiteren Vorantreibens der Konizität der Mantel-
Hüise 

befassen. 

In der ursprünglichen Beschreibung, Seite 1, 2. Absatz 1st 
auf einen spiralfärmig zu einer verhãitnisma8ig steifen 
Hülse gewickeiten, in der Praxis bekannten Beháltermantel 

verwiesen, dessen Hersteilung verháitnismaBlg teuer sein 
soil. Im Gegensatz hierzu wird nach dem Anspruch 1 des 
Patents ein mit Lãngsnaht verschlossener Beháltermantel 

verwendet. Für einen Fachmann 1st es of fenkundig, daB em 
soicher einfach gewicke].ter Mantel im Prinzip weniger 
steif ist ais ein mehrlagig spiralig gewickelter 

Behàltermantel mit seiner langen versteifenden Spiralnaht, 

wie er z. B. aus der Druckschrift (D6) bekannt ist. 

AuBerdem ist es ailgemein bekannt, daB eine endseitige 

konische Aufweitung eines zyiinderfãrmigen Kôrpers eine 

gewisse Versteifung bewirkt. 

Die Kammer ist aus diesen GrUnden der Ansicht, daB sich 

die Wirkungsangabe i) aufgrund normaler fachinãnnischer 

Betrachtungen aus den ursprünglicheri Unterlagen ergibt. 

Dies gilt auch für die Wirkungsangabe ii). Der Text auf 

S. 2, Z. 19 bis 21 und 30 bis 32 der ursprüngiichen 

Beschreibung verweist auf die gute Abdichtung des 
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5 	 T 214/89 

beanspruchten Behälters an den VerschluBteilen sowohi im 
gefüllten als auch im teilweise entleerten Zustand, bei 
deiu das bodenseitige Verschlul3teil 4 an der Solibruch-
linie 24 vom aul3enhiegenden Teil des U-förmigen 
Randabschnitts abgetrennt und zum Auspressen des 
Behãlterinhalts in das Behãlterinnere gedrückt ist. Gemã 
Anspruch 1 liegt das VerschluBteil 4 mit seinem Mantel an 
der konisch aufgeweiteten Innenseite des 
Behälterendabschnittes an und hat foiglich einen etwas 
gr6i3eren Durchmesser als der nicht aufgeweitete Innenraum 
des Behältermantels. Da das bodenseitige VerschluBteil 4 
beim Auspressen in das Behãlterinnere verschoben wird, inuB 
sich das Behälterinnere infolge des gr63eren Durchinessers 
des VerschluBteils aufweiten. Dieser Vorgang làuft unter 
Einwirkung einer gröBeren Dichtkraft ab. 

Die Kaininer ist der Ansicht, daB unter diesen tfmständen 
kein Verstol3 gegen Art. 123 (2) vorliegt, wenn die 
Wirkungen i) und ii) geinäB Regel 27 (1) d) EPU in der 
Beschreibung nachträglich deutlich formuliert werden. 

Es bestehen insgesaint keine Bedenken gegen die 
vorgenommenen Anderungen. 

	

2.2 	Der Oberbegriff des Anspruchs 1 deckt die Merkmale der 
Erfindung ab, die aus der in der Beschreibungseinleitung 
genannten Druckschrift (D6) bekannt sind. 

Mach Uberzeugung der Kaznmer koinmt der Stand der Technik 
nach den weiteren Druckschriften (Dl) bis (D3) sowie (D4) 
EP-A-0 082 240 und (D5) US-A-2 902 190 der Erfindung nicht 
nàher. 

	

2.3 	Der Behâlter nach dein Anspruch 1 unterscheidet sich von 
dem Behälter nach (D6) durch die im Kennzeichen des 
Anspruchs 1 der Anineldung aufgeführten Merkmalsgruppen, 
nämlich daB, 
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die Mantel-Hülse (der Behãltermantel (6)) mit einer 
Làrigsnaht (9) verschlossen ist, 

die beiden Endabschnitte des Beháltermantels (6) 
konisch aufgeweitet sind, 

auch das deckelseitige Verschlu8teil (7) einen U-
fôrmigen Randabschnitt (11) aufweist, in weichen der 

freie Rand der Mantel-Hülse (6) eingreift, und 

dessen auBenliegender Teil mit der AuBenseite der 

Mantelhülse verklebt oder versiegelt ist. 

Die Kammer betrachtet den Anspruch 1 als zutref fend in 

Oberbegriff und Kennzeichen aufgegliedert (Regel 29 EPU). 

Neuheit 

Aus den vorstehenden Ausführungen folgt unmittelbar die 

in der angefochtenen Entscheidung nicht bezweifelte 
Neuheit des Behàlters nach dem Anspruch 1. 

Erfinderische Tãtigkeit 

Die Frage der Patentfähigkeit konzentriert sich somit ganz 

auf das Vor]iegen bzw. Nichtvorliegen von erfinderischer 
Tãtigkeit. 

4.1 	Ausgehend vom nàchstkommenden Stand der Technik nach (D6) 

wird in der geltenden Beschreibung die der Erfindung 

zugrundeliegende Aufgabe darin gesehen, einen Behálter zu 

schaffen, der im Gegensatz zu dem spiralig gewickelten und 

somit teuren und für die Anlieferung und Lagerhaltung sehr 

viel Raum benôtigenderi Behálter 
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preisgünstig hersteilbar ist und 

in ungefülltem Zustand wenig Raum beansprucht. 

Diese schon in der ursprünglichen Beschreibung formulierte 
Aufgabe 1âl3t sich aus den Nachteilen des in (D6) 
beschriebenen Behâlters ableiten, dessen Mantelhülse 
mehrlagig spiralig gewickelt ist und soinit infolge der 
langen, spiralig umlaufenden Naht einen relativ hohen 
Fertigungsaufwand erfordert. Der groBe Raumbedarf für die 
Anhieferung und die Lagerhaltung des leeren Behãlters 
erklârt sich daraus, daB die fertige Mantel-Hülse infolge 
ihres aus zwei oder inehr Lagen spiralförmig gewickelten 
Aufbaus eine hohe Steifigkeit aufweist und soinit nicht 
gefaltet und rauinsparend gestapelt werden kann. 

Die I(aininer sieht keinen AnlaB, diese nachtràglich von der 
Beschwerdeführerin vorgebrachte Begründung für den 
niedrigeren Rauittbedarf des beanspruchten ungefullten 
Behälters und soinit den Nachweis für die Lösung der 
Teilaufgabe (b) durch das Teilxnerkinal (A) hinsichthich 
ihrer praktischen Richtigkeit in Frage zu stellen. 

Es verbleibt soxnit zu untersuchen, ob die erst 
nachtraghiche Nennung des dent Verstàndnis der Aufgaben-
lösung dienenden Teilaspekts "Faltstapelung" einen VerstoB 
gegen Artikel 123 (2) EPU darstehit und ob dieser Teil-
aspekt von Aufgabe und Lôsung bei der Prüfung auf 
erfinderische Tàtigkeit, wie in der angefochtenen 
Entscheidung geschehen, auBer acht gelassen werden inuB. 

Die Beschwerdeführerin hat in den ursprunglichen 
TJnterlagen Seite 1, Absatz 2 festgestehlt, daB die 
bekannte spirahig gewickelte Mantel-Hülse verhãltnismâBig 
steif ist. Am Ende dieses Absatzes 1st weiterhin 
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ausgeführt, daB soiche Hülsen für die Anhieferung und 
Lagerhaltung sehr viel Raum beanspruchen. Dabei wurde 
nicht ausdrückhich gesagt, warum gerade spirahig 
gewickelte Mantelhülsen einen hohen Raumbedarf haben und 
mit einer Lãngsnaht versehene Hülsen nach der Erfindung 
nicht. 

Es ist aber offensichthich, daB der Raujnbedarf von bereits 
gewickelten runden Behãltern unabhängig von der 
Wicklungsart des Zyhindermantels ist. Nachdem im Absatz 2 
der Beschreibung ausdrückhich auf die Steifigkeit der 
bekannten, spiralig gewickelten Mantel-Hülse und deren 
hohen Raumbedarf verwiesen wird und die Faltung von 
Kartonteilen zwecks Lagerhaltung und Versand in der Praxis 
ahigemein üblich ist, kann ein Fachmann ohne weiteres zu 
dem SchiuS konmen, daB mit dem geringen Rauinbedarf der 
Hülse nach der Erfindung in deren ungefühltem Zustand nur 
gemeint sein kann, daB die einfach gewickelte, mit 
Lângsnaht versehene Mantel-Hülse, im Gegensatz zu einer 
mehrfach gewickelten, mit einer Spiralnaht versteiften 
Mantel-Hülse, relativ flexibel und somit faitbar und 
platzsparend stapelbar ist. 

Der für das Verständnis von Aufgabe und LOsung nótige 
Teilaspekt "Faltstapelung" ist somit für den 
fachmãnnischen Leser zwar nicht unmittelbar wôrtlich aus 
den ursprüng].ichen Uriterlagen entnehinbar, jedoch ist er 
für ihn imphizit aufgrund des obengenanriten Zusainmenhangs 
zu erkennen. Nach Ansicht der Kaminer verstöBt die 
nachtrãgliche Erlauterung dieser Wirkung in der 
Beschreibung daher nicht gegen Artikel 123 (2) EPU. Die 
Kammer befindet sich diesbezüghich in Ubereinstiminung mit 
der Entscheidung T 37/82, AB1. EPA 1984, 71. 

4.2 Die oben genannten Teilaufgaben (a) und (b) werden mit den 
in Anspruch 1 aufgefuhrten Merkinale gelôst. Durch die 
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Verwendung einer Lãngsnaht für die Mantel-Hülse wird die 

Herstellung vereinfacht und preisgünstig gestaltet 

(Teilaufgabe (a)). Eine Mantelhülse mit Lângsnaht lâBt 

sièh leichter faiten und beansprucht somit im ungefüllten 

Zustand weniger Raum (Teilaufgabe (b)). 

4.3 Bei dem gattungsgemâBen Behälter nach (D6) ist wie beim 

beanspruchten Behãlter das bodenseitige VerschluBteil mit 

einer umlaufenden Sollbruchlinje versehen und führt eine 

Doppelfunktion aus, nämlich die SchlieBfunktion für den 

gefüliten Behäiter und seine Benutzung als AuspreBkolben 

nach dem AbreiBen an der Sollbruchlinie (durch Einwirkung 

eines PreStempels). In der (D6) wird eine gute Abdichtung 

an einem soichen VerschluBteil als schwierig bezeichnet 

und demzufolge wird zur besseren Abdichtung ein sich 

während des AuspreSvorgangs radial dehnendes, kombiniertes 

BodenverschluB - und Koibenteil verwendet, das sich gegen 

die aus zwei oder mehr Lagen aus Papierstreifen spiralig 

gewickelte und somit reiativ steife Mantel-Hülse abstützt. 

Dieser Behälter hat die vorstehend unter 4.1 beschriebenen 

Nachteile und soil nach der Aufgabe so abgewandelt werden, 

daB er auch (a) preisgünstig hersteilbar und (b) in 

ungefülltem Zustand wenig Rauiu beansprucht. 

4.4 	Aus (D2) ist bekannt, eine Mantel-Hülse mit einer 

Lãngsnaht und soinit preisgünstig zu verschlie8en. Die 

Mantelhülse besteht jedoch, im Gegensatz zuin beanspruchten 

Behälter, nicht aus einem flachliegenden Zuschnitt aus 

Karton, Papier oder dergi., sondern aus einem geweliten 

Material nach Art einer Weilpappe. Durch die Verwendung 

eines welipappenartigen Materials wird of fenbar die 

mangeinde Steifigkeit einer mit Lãngsnaht verschlossenen 

und somit einfach gewickelten Mantelhülse kompensiert. 

Die Anwendung der Wickeltechnik nach (D2) bei einein 

gattungsgemàBen Behäiter nach (D6) würde zur Verwendung 
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eines welipappenartigen Materials fUhren und somit von dem 
beanspruchten flachliegenden Zuschnittivaterial wegführen. 

Aber selbst wenn ein Fachinann, abweichend vom Gesamt-
vorschlag der Druckschrift (D2), flachliegendes Material 
aus Karton oder dergi. (wie bei (D6)) zur Herstellung 
einer mit Langsnaht verschlossenen Mantelhü].se verwenden 
und somit das Merkmal (A) aus den Kennzeichen des 
Anspruchs 1 verwirklichen solite, dann verbleiben noch die 
weiteren Merkinale (B), (C), und (D) aus dem Kennzeichen 
des Anspruchs 1. Durch die konische Aufweitung der 
Endabschnitte des Behältermantels (Merkmal (B)) wird rieben 
einer gewissen Stabilisierung des flexiblen 
Behãltermantels in funktioneller Zusanunenwirkung mit dem 
bodenseitigen AbreiBverschluBteil (Soli.bruchlinie) die 
vorstehend unter Punkt 2.1 genannte erhãhte 
Dichtwirkurig ii) während des Auspressens erzielt. 

Bei der in der angefochtenen Entscheidung zum Nachweis des 
Teilxnerkmals (B) genannten Druckschrift (D3), vgl. 
Seite 3, Absãtze 2 und 3, wird der Endabschnitt 1 a des 
Behältermantels 1 durch Einsetzen des konischen boden-
seitigen VerschluBteils 3 aufgeweitet, wodurch, nach 
Entfernung des bodenseitigen Verschlu8teils 3, das 
Einschieben eines Pumpenkolbens ohne Beschädigung des 
unteren Behálterrandes môglich wird. Bei (D3) wird somit 
liii Gegensatz zur Erfindung und zur gattungsgemãBen (D6) 
der bodenseitige VerschluB nicht als AbreiSkolben 
ausgebildet, sondern er wird vor Einsetzen eines AuspreB-
kolbens einer Pumpe von Behälterrand entfernt. 

Das Teilinerkinal (B) führt aber erst zusaxnmen mit dem 
Abrei8kolbenprinzip zu der Dichtwirkung ii), die sich 
während des AuspreBvorgangs einstellt und somit die 
Verwendung der preiswerten, einfach gewickelten Hülse mit 
Langsnaht (Merkinal A)) bei unverãndert guter Abdichtung 
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mäglich macht. Der (D3) 1st daher kein Hinweiszu 
entnehmen, daB durch die konische Aufweitung des 
bodenseitigen Mantelabschnittes in Konthination mit einem 

AbreiBverschluBteil beiin AuspreBvorgang, infolge der 
vorangetriebenen Aufweitung der Mantel-Hülse durch den 
gröBeren Durchmesser des Verschluf3teil-AbreiBkolbens, eine 
zusätzliche Abdichtung eintreten könnte bzw. daB eine 
gewisse Stabilisierung des Behâltermantels erreichbar ist, 
wenn semen Enden von vornherein eine derartige Form 
gegeben wird. 

Aus dem Vorstehenden folgt, daB die aus (D2) und (D3) für 
sich bekannten Teilinerkmale (A) bzw. (B) bei ihren 
bekannten Anwendungen mit weiteren Merkinalen kombiniert 
waren, die insgesamt voxn beanspruchten Gegenstand 
wegführten und somit den Fachinann eher davon abhalten 
inuBten, die Teilinerkxnale (A) und (B) zur Läsung der 
gesteliten Aufgabe in Betracht zu ziehen. 

	

4.5 	Die Behälter nach den Druckschriften (Dl), (D4) und (D5) 
sind hinsichtlich ihrer Mantel-Hülse und VerschluBtejl-
ausbildung völlig verschieden von den Teilmerkinalen (A) 
und (B) und vermôgen somit ebenfalls nichts zur Auffindung 
des beanspruchten Behâlters beizutragen. Daran ändert auch 
nichts, daB die Druckschrift (Dl) einen Behälter mit 

deckelseitigem VerschluBteil aufweist, das ebenfalls einen 
U-förmigen Randabschnitt aufweist, wie dies in weiteren 
Merkinal (C) des angefochtenen Anspruchs 1 erwàhnt ist. Bei 
(Dl) 1st jedoch abweichend von letzten Merkmal (D) des 
Anspruchs der auBenhiegende Tell des Randabschnitts nach 
innen gegen die Mantelhülse gequetscht bzw. umgebördelt 
und nicht, wie in Merkmal (D) beansprucht, verklebt und 
versiegelt. 

	

4.6 	Zusaminenfassend kommt die Kaininer somit zu den Ergebnis, 
daB der entgegengehaltene Stand der Technik auch in 
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Kombinatjon mit dem einem Fachivann zu untersteulenden 
Wissen der Vorrichtung nach dem geltenden Anspruch 1 im 

Hinblick auf das Erfordernis der erfinderischen Tãtigkeit 
nicht patenthindernd entgegensteht. 

4.7 	Der geltende Anspruch 1 und die davon abhängigen 

Unteranspruche 2 bis 4 können deshaib als Grundlage für 

eine Patenterteilung dienen. 

Entscheidungsformel 

Aus diesen Gruriden wird entschieden: 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

Die Sache wird an die erste Instanz zurückverwiesen mit 
der Auflage, ein Patent aufgrund folgender Unterlagen zu 
erteilen: 

Ansprüche: 	1 bis 4, eingegangen am 17. Februar 1990 

mit den telefonisch vereinbarten 

Anderungen im Anspruch 1; 

Beschreibung: 	Seiten 1, 2 und 2 a, eingegangen am 

17. Februar 1990, Seite 3, Zeile 21 bis 
Seite 5, wie ursprünglich eingereicht, 

mit den telefonisch vereinbarten 

Anderungen auf der Seite 2; 
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Blatt 1/1, wie ursprunglich 

eingereicht. 

Der Geschâftsstellenbeamte: 	Der Vorsitzende: 

S. Fabiani 
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